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Nr. 1051/2021 vom 09.08.2021 
 
Fischerprüfung 2021 
Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Fischerprüfung vom 
26.11.1997  
(GV NW 1998 S. 62) wird hiermit folgendes bekannt gemacht: 
 
Der Landrat des Kreises Recklinghausen – Untere Fischereibehörde 
– führt in der Zeit vom 08.11.2021 bis voraussichtlich 26.11.2021 
Fischerprüfungen zur Erlangung des Fischereischeines durch. Der 
Prüfungszeitraum kann verlängert werden, sofern die eingehenden 
Anmeldungen dies erforderlich machen sollten. 
 
Interessenten, welche die Fischerprüfung ablegen möchten, werden 
gebeten, Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung bis spätestens 
zum 08.11.2021 beim Landrat des Kreises Recklinghausen – Untere 
Fischereibehörde – Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghau-
sen, einzureichen. Die notwenigen Antragsformulare sind bei der 
Unteren Fischereibehörde des Kreises Recklinghausen oder im In-
ternet unter www.kreis-re.de erhältlich. 
 
Es werden nur Bewerber zur Prüfung zugelassen, die im Kreis Reck-
linghausen ihren ständigen Wohnsitz haben; die für den Bewerber 
örtlich zuständige Untere Fischereibehörde kann in begründeten Fäl-
len Ausnahmen zulassen. 
 
Für die Fischerprüfung wird eine Gebühr in Höhe von 50,00 Euro 
erhoben. 
Die Gebühr ist erst dann zu entrichten, nachdem dem Bewerber eine 
entsprechende Einladung zur Prüfung zugegangen ist. 
 
Wegen des Besuches von Vorbereitungskursen werden Interessen-
ten gebeten, sich an die örtlichen Fischereivereine zu wenden. 
 
Es sind die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung zu beach-
ten, die zum Zeitpunkt der Fischerprüfung gelten. 
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